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Vorlage 
an das Kirchgemeindeparlament 24. Januar 2024 

 

 

 

Liegenschaften 

Landabtretung Parzelle Kirche St. Maria Neudorf 
 

 

ANTRAG 

 

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Landerwerb durch den Kanton St. Gallen zur Verbreiterung der Rorschacherstrasse 

auf der Höhe der Nummern 255-257 (Parzelle F1727) wird zugestimmt. 

 

 

 

BEGRÜNDUNG  

 

1. Sachverhalt 

Zur Engpassbeseitigung beabsichtigt der Kanton St. Gallen, die Rorschacherstrasse auf der 

Höhe des Naturmuseums/der Kirche Neudorf St. Maria stadteinwärts mit einer zusätzlichen 

Fahrspur für den öffentlichen Verkehr mit Radstreifen zu verbreitern. Dazu muss die Kath. 

Kirchgemeinde St. Gallen einen Landstreifen von rund 439 m2 entlang dem Grundstück Nr. 

F1727 an den Kanton St. Gallen abtreten. Auf dem heutigen Grundstück soll eine Stützmau-

er errichtet werden, wobei auch die 12 Kirschbäume gefällt werden, welche auch aus denk-

malpflegerischer Sicht zu ersetzen sind und zum Ensemble des Kirchenkomplexes St. Maria 

Neudorf gehören. 

 

Im Einspracheverfahren konnten in Verhandlungen mit dem Kanton St. Gallen durch die 

Kirchgemeinde deutliche Verbesserungen im Vergleich zur öffentlich aufgelegten Variante 

erzielt werden. Diese sind in die vorliegende Einigungsvereinbarung eingeflossen. Dazu ge-

hört beispielsweise eine flachere Böschung als ursprünglich geplant und der Ersatz der 

Kirschbäume mit einem Stammumfang von wenigstens 20 cm sowie einer zweijährigen An-

wachsgarantie. Die heute geltenden Grenzabstände bleiben auch bei der Verkleinerung des 

kircheneigenen Grundstücks laut Artikel 14 der Einigungsvereinbarung gewährleistet. Pro m2 
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Land wird eine Entschädigung von CHF 500 ausbezahlt (Total: CHF 219’500), und zwar      

70 % nach der öffentlichen Beurkundung und die restlichen 30 % nach Beendigung der Bau-

arbeiten und Neuvermessung, inkl. 3,5 % Zins. 

 

2. Genehmigung / Zustimmung 

Gemäss Art. 32 Ziff. 8 der Gemeindeordnung vom 13. März 2011 (GO) beschliesst das 

Kirchgemeindeparlament über den Verkauf von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. 

Laut Verfassung des Kath. Konfessionsteils des Kantons St. Gallen, Art. 70 b), ist die Ver-

äusserung von Grundeigentum des Verwaltungsvermögens durch den Administrationsrat zu 

genehmigen. Ein entsprechendes Gesuch wurde bereits gestellt. 

 

 

Der Kirchenverwaltungsrat ersucht Sie, sehr geehrte Mitglieder des Kirchgemeindeparlamentes, 

den eingangs gestellten Antrag gutzuheissen.  

 

Der Präsident des Kirchenverwaltungsrates: 

Dr. Armin Bossart 
 
 
Der Aktuar: 

Magnus Hächler 

 

 

Beilagen: 

 
- Situationsplan 
- Einigungsvereinbarung 


